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Stadt Grevesmühlen
Bauausschuss Stadt Grevesmühlen

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, 
der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit

2 Einwohnerfragestunde

3 Bestätigung der Tagesordnung

4 Billigung der Sitzungsniederschriften

4.1 ... der Bauausschusssitzung vom 15.01.2015

4.2 ... der gemeinsamen Sitzung des Bau- und Hauptausschusses vom 
19.02.2015

5 Sandstraße Grevesmühlen, Übergang am Sky-Markt, Vorstellung und 
Erörterung der Straßenplanung durch das Ing.-Büro Möller GbR

VO/12SV/2015-566

6 Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Teilaufhebung der Satzung 
über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Altstadt"
hier: Aufhebung des Beschlusses Nr. VO/12SV/2014-511 vom 
08.12.2014

VO/12SV/2015-567

7 Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Teilaufhebung der Satzung 
über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Altstadt"
hier: Teilbereich IV

VO/12SV/2015-568

8 Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens für die 
Grundstücke in Grevesmühlen, Rudolf-Breitscheid-Straße 14, 16 und 
16a gemäß § 12 Abs. 2 BauGB

VO/12SV/2015-569

9 Informationen zum Stand städtebaulicher Planungen und 
Baumaßnahmen

10 Stellungnahme als Nachbargemeinde

11 Anfragen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

Sitzung des Bauausschusses der Stadt Grevesmühlen, Nr: SI/12BA/2015/35

Sitzungstermin: Donnerstag, 19.03.2015, 18:30 Uhr

Ort, Raum: Beratungsraum Haus 1 EG, Rathaus,  Rathausplatz 1, 23936 
Grevesmühlen
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SI/12BA/2015/35 Seite: 2/2

12 Bauanträge und Bauvoranfragen

13 Informationen und Sonstiges

Öffentlicher Teil

14 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im 
nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse
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Stadt Grevesmühlen

Informationsvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-566
öffentlich

05.03.2015
Holger Janke

Sandstraße Grevesmühlen, Übergang am Sky-Markt, Vorstellung und 
Erörterung der Straßenplanung durch das Ing.-Büro Möller GbR
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

19.03.2015 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen

Sachverhalt: 

Sandstraße Grevesmühlen, Übergang am Sky-Markt, Vorstellung und Erörterung zur 
Straßenplanung des Ing.-Büros Möller GbR aus Grevesmühlen.

Auszug aus der OZ vom 04.03.2015
„Die Forderung nach einem Fußgängerüberweg in der Sandstraße in Grevesmühlen 
(Nordwestmecklenburg) wurde schon öfter laut - zuletzt auf der Bauausschusssitzung im 
Februar. Durch die Breite der Straße in Richtung Krankenhaus und das hohe 
Verkehrsaufkommen in dem Bereich sei die Sicherheit nicht mehr gegeben, moniert 
Anwohner Wilfried Schultze. Nach Auskunft von Bauamtsleiter Lars Prahler stellte die Stadt 
bereits 22 000 Euro in den Haushalt ein. Nach ersten Planungen „reicht die Summe aber bei 
weitem nicht aus“, teilte er auf Anfrage mit. Aufgrund der Breite der Straße müsste eine 
Verkehrsinsel in der Mitte installiert werden. 

    

Handlungsfeld 3:
 Verbesserung Radfahrer- und Fußgängerfreundlichkeit

Anlage/n: 2015-03-10 Lageplan        

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich

TOP 5

3 von 14 in Zusammenstellung



103

6

140

S=0,10
K=3

S=0,10
K=2

Linde
S=0,20
K=5

Linde
S=0,20
K=5

Linde
S=0,20
K=5

S=0,30
K=7

Birke
S=0,50
K=10

S=0,20
K=4

Sa

9

33.832

33.546

Hb

Tb

Tb

Hb

Hb

Hb

Hb

Tb

Hb

Hb

Hb

Hb

Hb

Tb Hb

Tb

Tb Tb
Hb Tb

Schranke

Hb

Tb

Tb

Hb

Hb

Tb

Bpf

Bpf

Bpf

Bpf

Bpf

Bp

Bp

Bpf

Bpf

Bpf

Bpf

Bpf

As

As

As

Bpf

Bpf

Bp

Bp

Bpf

Bp
Bpf

Sa

Sa

Sandstr
aße

Klützer Straße

HB

Kpf

Sa

Bp

Bpf

Bpf

Sa

Sa

Bpf

As

As

Bt

Bpf

Bpf

Bpf

Bpf

Bpf

Bpf

Müll

Bpf

Sa

Bpf

Bpf

1

1

7

1

5

3

215

3

138

7

140

4

141

5

138

3

143

1

5

235

232

1

235

3

145

4

234

Abs

HB

R = 6.00

Abs
RB

RB

Abs2.5 %

2.00

Abs
R = 5.00

2.00

R 
= 

3.
00

Zufahrt

2.50

4.5 %

2.5 %
Zugang 6.0 %6.0 %

3.00

Bpf

RB

4.70

TB

RaB

s 1/1

s 1/1
s 1/1

s 1/1

s 1/1

kleines Schrägstr
ichgatter

Umsetzen der
Schrankenanlage
gemäß den

Abstimmungen mit
dem Eigentümer

0.50

4.00
2.00

4.00

TB
TB

TB

TB

B

RaBRaB

B

TB

RaB

RaB
RaB

R = 3.00

Abs

R 
= 

3.
00

RB

RaB

RB

TB

RaB

TB

TB

R= 

R= 
R=130

R=130
R=130

R=130
R= 

R= 

H=17000

 0.650%

58.073m

H=800

0+98.40

140

6

141

3

Abs

Ab
s

HB

0+000.00

0+010.00

0+020.00

0+025.00

0+050.00

0+054.50

0+060.00

0+070.00

0+080.00

0+090.00

0+100.00

0+110.00

0+120.00

0+123.30

0+030.00

0+047.00

 0.8%
 0.9%

 2.5%

 0.0%

 2.5%

 2.5%

 0.0%

 2.5%

 2.5%

HB

0+057.00

A
A

C
C

Abs

2.50

2.00

gepl. VZ 220-20

gepl. VZ 605-24

ge
pl

. V
Z 

22
0-

20

ge
pl

. V
Z 

60
5-

24

2.00

gepl. VZ 205

gepl. VZ 224-51

2.50

DSS=50

DSE=50

 0.650%
58.073m

0+40.32

 1.100%

40.323m

 2.750%

24.907m

Zufahrt

Zufahrt

Zufahrt

Doppelstabmattenzaun setzen

Pflasterung und Borde müssen
in Lage und Höhe an den
Bestand angepasst werden

para
belfö
rmig
e Ve
rzieh
ung 
an d
en B
estan

d Lz 
= 30
 m

Zufahrt

Pflasterung muss in Lage und
Höhe an den Bestand
angepasst werden

A 1

A 3

A 4

A 2

A 5

0.40

0.60

Findlinge versetzen

Zufahrt muss in Lage
und Höhe an den

Bestand angepasst
werden

Pflasterung muss in Lage und
Höhe an den Bestand
angepasst werden

Zufahrt muss in Lage
und Höhe an den

Bestand angepasst
werden

Geländer zur Führung
der Fußgänger

vorh. VZ 205 zurückbauen

Zufahrt in Lage und Höhe an
den Bestand anpassen und
Herstellung der Furt mittels

farbiger (rubinroter)
Pflasterung

Pflasterung muss in Lage und
Höhe an den Bestand
angepasst werden

214

7

2

13

233

2

235

3

145

215

2

7
1

1 : 250

Lageplan Straßenbau
mit Markierung und Beschilderung

bearbeitet
gezeichnet
geprüft

Datum Zeichen

Unterlage

Blatt Nr.

Reg. Nr.

Maßstab:

Grundplan hergestellt: Ergänzungen:

Datum Zeichen
bearbeitet

gezeichnet

geprüft:

...........................................................

Planungsbearbeitung:

Datum NameArt der ÄnderungNr.

A U S F Ü H R U N G S P L A N U N G

03.2015

Die Grenzen wurden aus der
ALK (Automatisierte Liegen-
schaftskarte) übernommen.
Eine Gewähr für die Lage-
genauigkeit der Grenzen zur
Topographie in diesen Be-
reichen kann nicht über-
nommen werden.

E.Möller

MoLLER

Straßenbau · Wasserwirtschaft ·Tiefbau
                         Sportanlagen · SiGeKo

Beratung-Planung-Bauleitung-Projektsteuerung

Ingenieurbüro Möller GbR · Langer Steinschlag 7 · 23936 Grevesmühlen
Tel. 03881 750-0 · Fax 03881 750-150
www.ingbuero-moeller.de

Errichtung einer Querungshilfe in

der Sandstraße in Grevesmühlen

Stadt Grevesmühlen

Aufnahme:  Gauß-Krüger-Koordinatensystem S42/83
 Höhenbezugssystem 76

Feldvergleich: 12/2014 Ingenieurbüro Möller GbR

Kataster:

Schmidt / Gampe

A u f g e s t e l l t:

i.A.

03.2015

03.2015

A.Gampe

Zeichenerklärung (Planung)

Meter

157.50

4446350
4446350

4446400
4446400

4446450
4446450

5971600 5971600

Hocheinbau (Asphalt)

Anschluss Zufahrt (Natursteinpflaster)

Gehweg (Betonsteinpflaster)

Anschlüsse Fahrbahn (Betonsteinpflaster)

Zufahrt

Bankett

Furt mit farbiger (rubinroter) Pflasterung

Hecke

Entfernen der vorhandenen Beschilderung

Begrenzungspoller

VZ 224-51

VZ 205

Punktförmiges Entwässerungselement
(Pultablauf)

Doppelstabmattenzaun 1,10 m
Drahtquerschnitt 6/5/6

P:\F-K\Grevesmühlen\Fußgängerüberweg Sandstraße - Krankenhaus_2013-36\00 CAD Daten\01 PLANUNG\Lageplan_v6.dwg08.01.2015

Laubbaum
S= Stammdurchmesser
K= Kronendurchmesser

Tor

ALK-Flurstücksgrenze

Hb Hochbord

W

Zaun

Straßenlampe

Schacht
D= Deckelhöhe

Befestigung

As Asphalt
Bt

Bpf

Beton

Betonpflaster
Sa Sand

gemessener Gebäudepunkt

Mauer

Bp Betonplatten

TiefbordTb

Zeichenerklärung (Bestand)
TOP 5

4 von 14 in Zusammenstellung



Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-567
öffentlich

10.03.2015
G. Matschke

Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Teilaufhebung der 
Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
"Altstadt"
hier: Aufhebung des Beschlusses Nr. VO/12SV/2014-511 vom 
08.12.2014
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

19.03.2015 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
24.03.2015 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
13.04.2015 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung beschließt die Aufhebung des Beschlusses zur Satzung der Stadt 
Grevesmühlen über die Teilaufhebung der Satzung über die förmliche Festlegung des 
Sanierungsgebietes „Altstadt“ (Teilbereich IV) vom 08.12.2014 Vorlage-Nr. VO/12SV/2014-
511.

    

Sachverhalt: 
Die Verwaltung empfiehlt den Beschluss VO/12SV/2014-511 vom 08.12.2014 wegen Nicht- 
übereinstimmung der Anlage 1- Auflistung der im Geltungsbereich befindlichen Flurstücke- 
mit der Anlage 2- Lageplan (Geltungsbereich) der Teilaufhebungssatzung für den Teilbereich 
IV aufzuheben und neu zu fassen. Der Beschluss wurde noch nicht bekannt gemacht.

 

Finanzielle Auswirkungen:
- keine

  

Anlage/n:

  

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-568
öffentlich

10.03.2015
G. Matschke

Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Teilaufhebung der 
Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 
"Altstadt"
hier: Teilbereich IV
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

19.03.2015 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
24.03.2015 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
13.04.2015 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung beschließt die Teilaufhebung der Satzung der Stadt Grevesmühlen über 
die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Altstadt" für den Teilbereich IV mit 
Grundstücken, die in der August-Bebel-Straße und Kirchstraße belegen sind, als Satzung.

Der Satzungstext mit dem Lageplan und der Flurstücksliste sind als Anlage beigefügt und 
Bestandteil  des Beschlusses / der Satzung.

Die Stadtvertretung beauftragt den Bürgermeister die Satzung nach Beschluss auszufertigen 
und ortsüblich bekannt zu machen. Weiterhin wird der Bürgermeister beauftragt, beim 
zuständigen Grundbuchamt die Löschung der Sanierungsvermerke in Abt. II der 
Grundbücher, der von dieser Teilaufhebungssatzung betroffenen Grundstücke, zu 
beantragen.

    

Sachverhalt: 
Im Rahmen der Durchführung einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme i. S. v.  § 136 
Abs. 2 Satz 1 BauGB ist die Stadt Grevesmühlen gemäß § 154 BauGB verpflichtet, für die 
durch die Sanierungsmaßnahme bedingte (Boden)Werterhöhung der Grundstücke sog. 
Ausgleichsbeträge zu erheben. Diese sind nach Abschluss der Sanierung zu entrichten.
Betroffen hiervon sind sämtliche Eigentümer von Grundstücken, die im förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiet "Altstadt" belegen sind.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern empfiehlt hierbei, vorrangig von der vorzeitigen und 
freiwilligen Ablösevereinbarung mit Eigentümern i. S. v. § 154 BauGB Gebrauch zu machen. 
Für die Kommune hat dies den Vorteil, dass bei Abschluss dieser Vereinbarungen auf 
Bescheidungen verzichtet werden kann und zudem kurzfristig dem kommunalen 
Sondervermögen "Altstadt" Investitionsmittel  zur Verfügung stehen. 

Der Teilbereich IV umfasst ein Areal mit Grundstücken der August-Bebel-Straße und der 
Kirchstraße, wie in Anlage 1 (Geltungsbereich Teilbereich IV) dargestellt. Zum Teilbereich IV 
gehören insgesamt 31 Flurstücke, davon befinden sich 8 Flurstücke im Eigentum der Stadt.

Den Eigentümern des Teilbereiches IV wurden solche vorzeitigen und freiwilligen 
Ablösevereinbarungen angeboten und zum Teil auch angenommen. Mit Stand vom 

TOP 7
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Vorlage VO/12SV/2015-568 Seite: 2/2

23.10.2014 sind freiwillige Vereinbarungen für 15 Grundstücke (entspricht 17 Flurstücke) im 
Teilbereich IV abgeschlossen worden.  Der Stadtsanierung flossen damit 32.461,74 € zu.

Für den Teilbereich IV sind die städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen und 
die Sanierungsziele erreicht. Aus diesem Grund soll dieser Teilbereich aus dem förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiet  "Altstadt" der Stadt Grevesmühlen entlassen werden.

Die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Altstadt" ist  daher 
gemäß § 162 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. Satz 2 BauGB für den Teilbereich IV aufzuheben.

Nach § 162 Abs. 2 Satz 1, 2 BauGB ergeht der Beschluss der Gemeinde, durch den die 
förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes ganz oder teilweise aufgehoben wird, als 
Satzung. Diese ist ortsüblich bekannt zu machen.

Gemäß § 162 Abs. 3 BauGB ersucht die Gemeinde (Stadt) das Grundbuchamt, die 
Sanierungsvermerke zu löschen.

 

Finanzielle Auswirkungen:
Im Rahmen der Bescheiderstellung sind weitere Einzahlungen in das Sondervermögen 
"Altstadt" in Höhe von  ca. 22 T€ zu erwarten, die für die Stadtsanierung wieder eingesetzt 
werden.
  

Anlage/n:
- Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Teilaufhebung der Satzung über die förmliche
  Festlegung des Sanierungsgebietes "Altstadt" mit Anlage 1 (Lageplan) und Anlage 2 
  (Flurstücksliste)

  

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage

Federführender Geschäftsbereich:
Bauamt

Vorlage-Nr:
Status:
Aktenzeichen:
Datum:
Verfasser:

VO/12SV/2015-569
öffentlich

10.03.2015
G. Matschke

Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens für die 
Grundstücke in Grevesmühlen, Rudolf-Breitscheid-Straße 14, 16 und 
16a gemäß § 12 Abs. 2 BauGB
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

19.03.2015 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
24.03.2015 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
13.04.2015 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung beschließt die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens gemäß § 12 
Abs. 2 BauGB  für die Grundstücke in Grevesmühlen, Rudolf-Breitscheid-Straße 14, 16 und 
16a auf der Grundlage des in der Anlage beigefügten Antrages der Grundstückseigentümer 
vom 07.02.2015 (PE am 13.02.2015) unter der Voraussetzung der Übernahme sämtlich 
anfallender Kosten durch die Antragsteller. Die Zielsetzung besteht darin, den vormals 
gewerblich genutzten hinteren Bereich der Grundstücke R.-Breitscheid-Str. 14 und 16 einer 
geänderten Nutzung zu zuführen und den bereits vorhandenen Gartenbaubetrieb auf dem 
Grundstück Nr. 16a planungsrechtlich zu sichern sowie zusätzlich auf diesem Grundstück 
Baurecht für die Errichtung einer Wohnung zu schaffen.
        

Sachverhalt:
Auf der Grundlage des § 12 (2) BauGB hat die Gemeinde/Stadt auf Antrag eines 
Vorhabenträgers über die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens nach pflichtgemäßem 
Ermessen zu entscheiden.
    

Finanzielle Auswirkungen:
Sämtliche anfallenden Kosten werden von den Antragstellern übernommen. Dies beinhaltet 
auch die von der Stadt zu erhebende Verwaltungspauschale in Höhe von 5.000 Euro für zu 
erbringende Verwaltungsleistungen, insbesondere für Bekanntmachungen und Auslagen, 
sowie des allgemeinen Verwaltungsaufwandes für das Bebauungsplanverfahren.
Die Stadt ist generell von Kosten freizuhalten.
    

Anlage/n:
- Antrag der Grundstückseigentümer vom 07.02.2015

    

Unterschrift Einreicher Unterschrift Geschäftsbereich
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